
VERORDNUNG (EU) Nr. 310/2010 DER KOMMISSION 

vom 9. April 2010 

zur Einreihung von bestimmten Waren in die Kombinierte Nomenklatur 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 
23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenkla
tur sowie den Gemeinsamen Zolltarif ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um die einheitliche Anwendung der Kombinierten No
menklatur im Anhang der Verordnung (EWG) 
Nr. 2658/87 zu gewährleisten, sind Vorschriften für die 
Einreihung der im Anhang dieser Verordnung aufgeführ
ten Waren zu erlassen. 

(2) In der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 sind allgemeine 
Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten No
menklatur festgelegt. Diese Vorschriften gelten auch für 
die Auslegung jeder anderen Nomenklatur, die die Kom
binierte Nomenklatur — auch nur teilweise oder unter 
etwaiger Hinzufügung von Unterteilungen — übernimmt 
und die aufgrund besonderer Regelungen der Union auf
gestellt wurde, um tarifliche oder sonstige Maßnahmen 
im Rahmen des Warenverkehrs anzuwenden. 

(3) In Anwendung dieser allgemeinen Vorschriften sind die 
in Spalte 1 der Tabelle im Anhang dieser Verordnung 
genannten Waren mit den in Spalte 3 genannten Begrün
dungen in die in Spalte 2 der Tabelle angegebenen KN- 
Codes einzureihen. 

(4) Es ist angebracht, vorzusehen, dass die verbindlichen 
Zolltarifauskünfte zur Einreihung von Waren in die Kom
binierte Nomenklatur, die von den Zollbehörden der Mit
gliedstaaten erteilt wurden, aber nicht mit dieser Verord
nung übereinstimmen, gemäß Artikel 12 Absatz 6 der 
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 
12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Ge
meinschaften ( 2 ) noch drei Monate von dem Berechtigten 
weiterverwendet werden können. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den 
Zollkodex — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Spalte 1 der Tabelle im Anhang beschriebenen Waren 
werden in die Kombinierte Nomenklatur unter die in Spalte 2 
der Tabelle genannten KN-Codes eingereiht. 

Artikel 2 

Die von den Zollbehörden der Mitgliedstaaten erteilten verbind
lichen Zolltarifauskünfte, die mit dieser Verordnung nicht über
einstimmen, können gemäß Artikel 12 Absatz 6 der Verord
nung (EWG) Nr. 2913/92 noch drei Monate weiterverwendet 
werden. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 9. April 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Algirdas ŠEMETA 
Mitglied der Kommission

DE 15.4.2010 Amtsblatt der Europäischen Union L 94/27 

( 1 ) ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1. ( 2 ) ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1.



ANHANG 

Warenbezeichnung Einreihung 
(KN-Code) Begründung 

(1) (2) (3) 

Ein Apparat in Form einer Durchgangsschleuse 
zur Sicherheitskontrolle auf Flughäfen (so genann
tes „Massenspektrometer“). Er ist zum Aufspüren 
illegaler Substanzen wie Sprengstoffe und Drogen 
durch die Technologie des „Ion Trap Mobility“- 
Spektrometers (ITMS) (Ionenfallen-Mobilitätspek
trometer) bestimmt. 

Die Analyse basiert auf Luftproben, die durch eine 
semi-permeable Membran in eine Ionisationskam
mer geleitet werden. Dort gibt eine Ionisierungs
quelle Betateilchen ab, wodurch in der Gasphase 
Ionen entstehen. Die Ionisierung wird anschlie
ßend in ein Driftrohr geleitet, wo ein Elektrofeld 
die Ionen zu einer Kollektorelektrode beschleu
nigt. Gemessen wird die Zeit, welche die Ionen 
benötigen, um an die Kollektorelektrode zu gelan
gen. Der Apparat trennt somit ionisierte Dämpfe 
und misst anschließend die Ionenmobilität in ei
nem elektrischen Feld. 

Der Apparat verwendet keine optischen Strahlen. 

9027 80 17 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschriften 
1 und 6 für die Auslegung der Kombinierten 
Nomenklatur sowie dem Wortlaut der KN-Codes 
9027, 9027 80 und 9027 80 17. 

Eine Einreihung in Position 9022 als Apparat, der 
Beta-Strahlen verwendet, ist ausgeschlossen, da 
die Strahlung nur in einem vorbereitenden Schritt 
vor der Analyse verwendet wird, um die Probe zu 
ionisieren. Die Strahlung ist nur eine Ausgangs
phase im Prozess der chemischen Analyse mittels 
Spektrometrie. 

Apparate für physikalische oder chemische Unter
suchungen — Spektrometer — sind in 
Position 9027 ausdrücklich genannt. 

Da der Apparat keine optischen Strahlen (UV- 
Strahlen, sichtbares Licht, Infrarotstrahlen) ver
wendet, ist er in KN-Code 9027 80 17 als anderer 
Apparat für physikalische oder chemische Unter
suchungen einzureihen.
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